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A. Vorbemerkung 

Die Landesregierung berichtet gemäß § 9 des Gesetzes über die Errichtung 

der Technologiestiftung Schleswig-Holstein (TSH-Gesetz)1 dem Landtag  über 

die Tätigkeit der Stiftung. Dem Bericht ist als Anlage der von der Technologie-

stiftung vorgelegte Jahresbericht 2002 beigefügt. Die in § 6 Abs. 2 Satz 2 des 

TSH-Gesetzes vorgesehene Unterrichtung des Landtages über die Grundsät-

ze der Stiftungspolitik, das Arbeitsprogramm, den Haushaltsplan, die Jahres-

rechnung sowie die Vermögensübersicht obliegt dem Direktor der Technolo-

giestiftung. 

 

B. Aufgaben der Technologiestiftung 

Die TSH ergänzt die Fördermöglichkeiten des Landes im Technologiebereich 

und stellt ihre Fördermittel dort zur Verfügung, wo Landesmittel nicht oder 

noch nicht bereitstehen. Nach dem TSH-Gesetz hat die Stiftung den Zweck, 

1. ergänzend zur staatlichen Förderung Maßnahmen, die der technologi-

schen Entwicklung im Land und seiner Wirtschaft sowie dem ökologi-

schen und sozialen Umbau der Wirtschaft dienen, zu fördern, 

2. die Nutzung wissenschaftlicher Erkenntnisse für die Wirtschaft durch 

Technologietransfer zu unterstützen und 

3. die Technologiebewertung sowie die ökologisch und sozial verträgliche 

Gestaltung der Technik zu fördern. 

Die TSH erfüllt ihren Stiftungszweck durch Erträge aus dem Stiftungsvermö-

gen, Zuwendungen und sonstigen Einnahmen. Das Stiftungsvermögen        

war bis zum Jahr 2000 gemäß § 3 Abs. 2 der Satzung der Technologiestiftung 

zu marktgerechten Konditionen vorzugsweise in verzinslichen Wertpapieren 

anzulegen, soweit es nicht zur Erfüllung von Stiftungsaufgaben benötigt wird. 

Durch Satzungsänderung wurde diese Regelung in 2000 geändert. Die neue  

allgemeinere Fassung ermöglicht nun auch die Anlage in andere Anlagefor-

men. Nach Prüfung unter Mitwirkung des Landesrechnungshofes und des    

Finanzministeriums wurde die Bildung eines Spezialfonds beschlossen und 

umgesetzt.  

 

                                            
1 Gesetz über die Errichtung der Technologiestiftung Schleswig-Holstein in der Fassung vom  
   2. Juli 1991 (GVOBl Schl.-H. S. 377), zuletzt geändert am 21. Dezember 1998 
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Das Stiftungskapital in Höhe von 38,34 Mio. Euro (75 Mio. DM) wird je zur  

Hälfte in einen Renten-Spezialfond eingebracht und wie bislang in Landesan-

leihen gehalten. 

Das Stiftungsvermögen bestand zunächst aus den Erlösen des Verkaufs     

der Landesanteile an der Howaldtswerke-Deutsche Werft AG. Dieses ur-

sprünglich bereitgestellte Kapital ist durch nicht verbrauchte Mittel der Start-

phase sowie - zum 1. Januar 1995 - um 10 Mio. DM aus dem Verkauf des 

Landesanteils an der Landesbank Schleswig-Holstein aufgestockt worden.  Mit 

dem Haushaltsbegleitgesetz 1999 wurde die Rückführung eines Teils des Stif-

tungskapitals in Höhe von 15 Mio. DM in den Landeshaushalt beschlossen. 

Diese Rückführung ist Anfang 1999 erfolgt. Im Rahmen des Programms     

„Arbeit, Bildung und Innovation” wurde der Stiftung verbindlich zugesagt, die 

15 Mio. DM in zwei Raten in den Jahren 2000 und 2001 dem Kapital als  Zu-

stiftung wieder zuzuführen. Beide Raten sind an die Stiftung überwiesen. 

 

Gegen Ende des Jahres 2002 wurde durch den Landesrechnungshof eine 

Prüfung der Verwaltung des Vermögens einzelner öffentlich rechtlicher Stif-

tungen durchgeführt. Im Ergebnis wurde für die TSH festgestellt, dass die An-

lagepolitik der TSH, unter hinzuziehen des Ministeriums für Finanzen und des 

Landesrechnungshofes, nicht nur das Kapital, sondern auch verlässliche Er-

träge sicherte, die unter den gegebenen Marktbedingungen als gut zu be-

zeichnen seien. 

 

C.  Arbeitsprogramm der Technologiestiftung 

Das Arbeitsprogramm der Stiftung sieht folgende Förderbereiche vor: 

• Auf- und Ausbau der wirtschaftsnahen Forschungsinfrastruktur, 

• Unterstützung des Technologietransfers durch Förderung  

− spezieller technischer Ausstattungen an den Hochschulen 

− von Personal- und Sachkosten an den Hochschulen 

− des Wissenstransfers  

− von Veranstaltungen zum ökologischen Umbau der Industriegesellschaft 

• Qualifizierung durch Förderung 
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− von Infrastrukturmaßnahmen, die zur Verbesserung des Technologie-

transfers beitragen (technologiebezogene Qualifizierungsinfrastruktur) 

− neuer Lehrstühle, von denen zu erwarten ist, dass sie dem Wissens- und 

Technologietransfer besondere Impulse geben werden 

− von Konversionsmaßnahmen 

− des Technologiemanagements 

− der technologischen Weiterbildung von Arbeitnehmerinnen und Arbeit-

nehmern  

− der Kooperation zwischen Technik und Kultur 

 
Nach dem Arbeitsprogramm müssen die Maßnahmen dazu geeignet sein, 
die Innovationskraft der Wirtschaft durch wirtschaftsnahe Forschung zu  
stärken, die technologieorientierte Qualifikation zu verbessern, Kooperatio-
nen zwischen Wissenschaft und Unternehmen anzuregen und den  
Technologie-Transfer zu beschleunigen. 
 

D.  Tätigkeiten der Technologiestiftung im Jahr 2002 

 

1. Finanzierung 

Die insgesamt wirtschaftlich angespannte Lage hat sich auch auf die 

Ertragslage der Technologiestiftung ausgewirkt. Die Einnahmen der 

Technologiestiftung Schleswig-Holstein betrugen  im Jahr 2002  3.321 

T€. Hierin enthalten ist ein Überschuss aus den Vorjahren in Höhe von 

1.596 T€, der zur Finanzierung von weiteren Projekten in den Haushalt 

2002 eingestellt worden war sowie Zinseinahmen in Höhe von 1.368 

T€. Die Ausgaben beliefen sich auf 2.638 T€. Dadurch ergibt sich für 

2002 ein Überschuss in Höhe von 684 T€. Begründet ist dieser Über-

schuss durch nicht abgerufene bzw. nicht ausgeschöpfte Projektmittel. 

Die überschüssigen Mittel wurden in den Haushalt 2003 eingestellt.  

Die Technologiestiftung hat 2002 für 37 neue Projekte rd. 1.849 T€ be-

willigt (2001: zehn neue Projekte, 1.250 T€) und für eigene Projekte und 

Aufträge 296 T€ verausgabt. Förderquote der unterstützten Projekte lag 

bei durchschnittlich 50% (2001: 63 %, 2000: 56 %, 1999: 53%, 1998: 

52%, 1997: 64%). 
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2. Inhaltliche Schwerpunkte der Projekte 

Die inhaltliche Zuordnung der verwendeten Mittel ergibt sich aus nach-

folgender Übersicht: 

 

Mittelverwendung nach Bereichen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In der Projektförderung lagen bei der Bewilligung neuer Projekte die 

Schwerpunkte in den Bereichen Interesse an Naturwissenschaft und 

Technik (22,5%), Materialwissenschaften (20,9%) und Biotechnologie 

(20,8%). 

 

Bei der Gesamtbetrachtung über die seit 1992 bewilligten und veraus-

gabten Mittel stehen die Schwerpunktbereiche Biotechnologie und     

Materialwissenschaften neben IuK-Technologien ebenfalls an der Spit-

ze. Die Mittelverteilung verdeutlicht, dass alle drei Bereiche seit Jahren 

mit erheblichen Mitteln gefördert werden.  

 

Ergänzend hat die TSH in 2001 mit dem Aufbau von zwei weiteren Schwer-

punkten begonnen, die in 2002 intensiv fortgesetzt wurden. Mit der 

- Förderung des Interesses an Naturwissenschaften und Technik bei Eltern 

und Schülern sowie der 

Bereich In 2002 für 
neue Projek-
te bewilligte 

Mittel 
(T €) 

In 2001 für 
neue Projek-
te bewilligte 

Mittel 
(T €) 

Biotechnologie 465,2 417,0 
IuK-Technologien 202,2 394,5 
Materialwissenschaften, 
Oberflächentechnik 

468,0 122,0 

Medizin u. Medizintechnik 352,3 95,4 
Qualifizierung 250,0 61,4 
Interesse an Naturwissen-
schaften und Technik 

505,0 115,0 

Summe 2.242,7 1.205,3 
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- Förderung des Interesses an Existenzgründungen und Selbständigkeit 

bei Studierenden und Wissenschaftlern sowie der Unterstützung der 

Gründung von Unternehmen. 

 

 

I. Biotechnologie 

Die TSH bewilligte in 2002 vier neue Biotechnologie-Projekte: unter anderem  

eines aus dem Bereich der Wertstoffgewinnung, ein Infrastrukturprojekt und 

eines im Bereich des biologischen Pflanzenschutzes. Die Projekte werden als 

Kooperationsvorhaben zwischen Hochschulen und schleswig-holsteinischen 

Unternehmen realisiert und sind unter anderem dem Bereich der Bioverfah-

renstechnik und der molekularbiologischen, anwendungsorientierten For-

schung zuzuordnen. Als Infrastrukturmaßnahme wurde für den Ausbau des 

Zentrums für Biochemie und Molekularbiologie an der CAU Kiel ein Kapillar-

sequenzierer gefördert. 

 

Die Biotechnologie-Förderung durch die TSH bildet eine Ergänzung zur Förde-

rung des Landes und der Technologie-Transfer-Zentrale, die ihre Wirkung e-

her in den Bereichen der industriellen Forschung bzw. der vorwettbewerbli-

chen Entwicklung entfaltet und damit eine größere Marktnähe besitzt.  

Im Jahre 2001 wurde, um die Basis für Kooperation und Transfer gezielt för-

dern zu können, eine Studie in Auftrag gegeben, deren Ergebnisse zu Beginn 

des Jahres 2003 vorgestellt wurden. Im Rahmen dieser Studie wurden die An-

gebote und Potenziale der Forschungseinrichtungen im Lande in den drei Be-

reichen Medizin, Landwirtschaft und Ernährung untersucht. 

 

II. Interesse an Naturwissenschaft und Technik 

Da in Wissenschaft und Wirtschaft vielfach fehlendes Interesse und unzurei-

chende Kenntnisse der Schüler und Eltern im Bereich Naturwissenschaften 

und technologischen Anwendungen bemängelt wurde, hat die TSH hier in  en-

ger Abstimmung mit der Politik sechs neue Projekte an Hochschulen unter-

stützt und damit einen neuen Schwerpunkt geschaffen. Die Resonanz auf die 

Projekte aus der Bevölkerung und durch die Schulen ist sehr groß. Hervorzu-

heben sind die Unterstützung des Ausbaus der Flensburger Phänomenta mit 
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20 neuen Exponaten zum Thema Kommunikation, am Schullabor bei dem 

Forschungszentrum in Borstel wurde die Durchführung von biologischen, bio-

chemischen und chemischen Experimenten durch Lehrer von umliegenden 

Schulen unter Anleitung von Mitarbeitern des FZ Borstel unterstützt und in Lü-

beck wurde das Lübecker offene Labor (LOLA) an der Universität zu Lübeck 

mit der Bereitstellung von TSH-Mitteln eingerichtet. 

 

III. Informations- und Kommunikationstechnologien -IuK- 

In 2002 wurde durch die TSH weiterhin über vielfältige Aktivitäten der Wandel 

zur Informationsgesellschaft unterstützt. Im Mai 2001 hatte sich die TSH zu-

sammen mit dem MWTV (seit 1. März 2003: MWAV) um eine Aufnahme in 

das EU-Programm „Innovative Maßnahmen“ beworben. Dieser Antrag wurde 

noch im Dezember 2001 mit einem Gesamtvolumen von knapp 3 Mio. €  (zu 

50% aus Mitteln des EU- Fonds für regionale Entwicklung  -EFRE-) geneh-

migt. Dies Programm, welches von der TSH mit 600 T€ unter dem Namen „e-

Region Schleswig-Holstein“ co-finanziert wird, soll bis Ende 2003 laufen. In 

2002 hat die TSH insgesamt 14 Qualifizierungsprojekte, so auch die IT-Labore 

in Heide und Meldorf, ausschließlich im Rahmen des e-Region Programms ge-

fördert.  

 

Im Rahmen des Fondsprojektes „Gründerjobs“ haben acht Existenzgründun-

gen das Angebot der TSH für ein halbjährliches Stipendium angenommen. 

Hiermit war ein Stipendiumsvolumen in Höhe von insgesamt 100 T€ (50 T€ 

aus EU-Mitteln) verbunden.  

 

IV. Eigene Projekte 

Die TSH verwendet einen Teil ihrer Einahmen auch für eigne Aktivitäten, so 

war ein Schwerpunkt im Bereich der Initiative Bildverarbeitung, die Förderung 

einer Studie, sowie im Bereich Oberflächentechnik die Vorbereitung für eine 

neue Initiative, deren Startschuss in 2003 fiel.  

Des Weiteren wurden im Rahmen von „Technologiepolitischen Gesprächen“ 

acht Veranstaltungen zu aktuellen technologischen Themen organisiert und 

durchgeführt. 
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V. Beteiligungen 

Die TSH ist an der Technologie-Transfer-Zentrale Schleswig-Holstein GmbH 

(ttz) seit Gründung der ttz am 20. Dezember 1991 als Gesellschafter zu 50% 

(rd. 77 T€) beteiligt. 

 

E.  Bewertung der Tätigkeit der Technologiestiftung 

 

Die TSH hat im Jahr 2002 ihre strategische Schwerpunktsetzung in den Bereichen 

Informations- und Kommunikationstechnik, Biotechnologie und Materialwissenschaf-

ten fortgeführt und den Aufbau der Schwerpunkte Stärkung des Interesses an Na-

turwissenschaften sowie an Existenzgründung und Selbständigkeit forciert. 

Angesichts begrenzter finanzieller Ressourcen ist die nachhaltige Konzentration der 

Fördermittel auf diese für die Zukunft Schleswig-Holsteins bedeutsamen Technolo-

giefelder ausdrücklich zu begrüßen.  

 

1. Trotz schwieriger Haushaltslage wird das Land den Bereich IuK auch 

künftig als ressortübergreifendes Schwerpunktthema erhalten und neue 

Akzente setzen. In diesem Zusammenhang wurde vom MWAV gemein-

sam mit der TSH bereits in 2001 bei der EU-Kommission im Rahmen 

der „Innovativen Maßnahmen“ ein neues Förderprogramm „e-Region 

Schleswig-Holstein“ eingereicht und auch genehmigt. Es ist ausgestat-

tet mit den Programmsäulen „Innovative Maßnahmen“ und „Qualifizie-

rung und Wissenstransfer“ und enthält insgesamt 14 innovative IuK-

Leitprojekte. Damit kann der inhaltliche Schwerpunkt aus der Laufzeit 

der „Regional Information Society Initiative“ (RISI) (Ende: 2001) fortge-

setzt werden. 

 

2. Der Beitrag der TSH im Rahmen des Programms „Innovative Maßnah-

men“ ist ein erfolgversprechender Ansatzpunkt zur weiteren Verbesse-

rung der Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Wirtschaft sowie 

zur Anregung der Existenzgründungsaktivitäten aus dem Hochschulbe-

reich. Über den Programmbaustein „Transfersemester“ wird es Profes-

soren und wissenschaftlichen Mitarbeitern ermöglicht, zeitlich begrenzt 

konkrete Problemstellungen in Unternehmen zu bearbeiten. Die „Grün-
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dungsjobs“ sind eine wirksame Hilfe zur Vorbereitung von Existenz-

gründungen durch eine finanzielle Unterstützung der Gründerinnen und 

Gründer in der Vorbereitungsphase ihres Unternehmens. Es ist zu hof-

fen, dass beide Fördermöglichkeiten der TSH stark in Anspruch ge-

nommen werden. 

 

3. Die Stiftung hat im Berichtsjahr ihre Rolle in der Förderung innovativer 

Technologien sowohl was die Infrastruktur hierfür in den Hochschulen 

als auch was die Anwendung in der Wirtschaft betrifft, unter ihrem neu-

en Direktor weiter wahrgenommen. Vor dem Hintergrund veränderter 

Förderbedingungen im Landesbereich und unter Berücksichtigung der 

Tätigkeit der Expertenkommission zur Reform des Hochschulbereiches 

ist es wichtiger denn je für die künftige Stiftungsarbeit, die Aktivitäten 

und Fördermaßnahmen abzustimmen um ihre Akzentsetzung im Sinne 

einer Stärkung der Forschungs- und Entwicklungspotenziale auf einer 

tragfähigen Grundlage vorzunehmen. 

                      

4. Angesichts immer begrenzterer öffentlicher finanzieller Ressourcen soll-

te die Stiftung alle Chancen einer engeren Kooperation mit anderen 

Einrichtungen wahrnehmen und damit auch inhaltliche Synergieeffekte 

ermöglichen. Erste Kontakte mit der Innovationsstiftung Hamburg und 

der geplanter Zusammenschluss mit der Energiestiftung Schleswig-

Holstein (ESSH) zeigen, dass die Technologiestiftung auch auf diesem 

Gebiet auf dem richtigen Weg ist, um den zukünftigen Herausforderun-

gen begegnen zu können. Bei der Fusion von TSH und ESSH wird es 

darauf ankommen, das technologiepolitische Profil in der neu zu errich-

tenden Stiftung zu erhalten ggf. zu schärfen, um die wichtigen und     

erfolgreichen Beiträge der TSH zum Technologie-Transfer-Geschäft 

des Landes für Wissenschaft und Wirtschaft sicherzustellen. 


